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Notfallzulassung nach Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
für das Pflanzenschutzmittel: 

Cruiser 600 FS 

Allgemeine Angaben 

Zulassungsinhaber: Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, 24768  

 Rendsburg 

Zulassungszeitraum: 1. Januar 2021 bis 30. April 2021 

Menge: 124 Liter 

Behandlungsfläche: 1.500 ha ausschließlich in den Vertragsgebieten der 

Nordzucker AG für die Zuckerfabrik Uelzen, die durch die 

Abgabe des behandelten Saatgutes eine räumliche Be-

schränkung der Aussaat auf durch die Schaderreger be-

sonders betroffene Regionen sicherstellen. 

Wirkstoff: Thiamethoxam 

Wirkstoffgehalt: 600 g/l 

Formulierung: Suspensionskonzentrat zur Saatgutbehandlung (FS) 

 

Die Aussaat des behandelten Saatguts darf nur unter Kontrolle der zuständigen Behörden 

und unter Beachtung einer hierzu zu erlassenden Verordnung nach § 6 PflSchG oder einer 

Allgemeinverfügung nach § 8 in Verbindung mit § 6 PflSchG erfolgen. In der Rechtsverord-

nung oder der Allgemeinverfügung sind rechtlich verbindliche, die Aussaat begleitende Maß-

gaben zu erlassen, die insbesondere die Festlegung der räumlichen Begrenzung sowie auch 

über den Geltungszeitraum dieser Notfallzulassung hinaus wirksame Risikominderungsmaß-

nahmen festlegen, die eine ordnungsgemäße Aussaat, einen angemessenen Sicherheitsab-

stand und Erosionsschutz sowie Beikrautbekämpfung und nicht-bienenattraktive Nachfolge-

kulturen sicherstellen. 

 

Kennzeichnung nach CLP-Verordnung: 

Signalwort:   - entfällt - 

Gefahrenpiktogramm: (GHS09) Umwelt 

Gefahrenhinweise (H-Sätze):  H400, H410 

Sicherheitshinweise (P-Sätze):  P391, P501  

  

http://www.bvl.bund.de/
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(EUH401) 

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 

 

(EUH 208-0098) 

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

 

Anwendungsbestimmungen 

(SE1201) 

Dicht abschließende Schutzbrille tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. 

 

(SF6142) 

Beim Umgang mit gebeiztem Saatgut Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und 

Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel tragen. 

 

(SF6161) 

Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmit-

tel tragen beim Absacken des Saatgutes. 

 

(SF618) 

Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) und Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmit-

tel tragen beim Reinigen der Beizgeräte. 

 

(SS1201) 

Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des Mit-

tels. 

 

(SS2204) 

Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) tragen 

bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. 

 

(SS6201) 

Gummischürze tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. 

 

(ohne Kodierung) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Auf Flä-

chen, auf denen das behandelte Saatgut ausgebracht worden ist, dürfen im selben und im 
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Folgejahr keine blühenden Zwischenfrüchte und keine bienenattraktiven Kulturen nachge-

baut werden. In der Nachfolgekultur sind blühende Beikräuter zu vermeiden, eine Brache ist 

als Folgekultur nicht möglich. Die betroffene Fläche darf im Folgejahr auch nicht als Blühflä-

che genutzt werden“ 

 

(ohne Kodierung) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: " Bei der 

Aussaat darf jeweils in der äußersten Reihe des zu bestellenden Ackers kein behandeltes 

Saatgut ausgebracht werden“ 

 

(ohne Kodierung) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: " In geeig-

neter Weise sind die regional betroffenen Imkerverbände oder regional zuständigen Bienen-

sachverständige über den Zeitraum der Aussaat des behandelten Zuckerrübensaatgutes 

vorab zu informieren.“ 

 

(ohne Kodierung) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Nicht be-

nötigtes Saatgut ist an die ausgebende Instanz zurückzuführen; die Rückgabe ist zu doku-

mentieren." 

 

(NH677) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Verschüt-

tetes Saatgut sofort zusammenkehren und entfernen.“ 

 

(NH679) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Das Mittel 

ist giftig für Vögel; deshalb dafür sorgen, dass kein Saatgut offen liegen bleibt. Vor dem Aus-

heben der Schare Dosiereinrichtung rechtzeitig abschalten, um Nachrieseln zu vermeiden." 

 

(NH680) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Behandel-

tes Saatgut und Reste wie Bruchkorn und Stäube, entleerte Behältnisse oder Packungen so-

wie Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge 

über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle." 
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(NH682) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: "Das be-

handelte Saatgut einschließlich enthaltener oder beim Sävorgang entstehender Stäube voll-

ständig in den Boden einbringen.“ 

 

(Ohne Kodierung) 

Auf Packungen mit gebeiztem Saatgut ist folgende Kennzeichnung anzubringen: " Die Aus-

saat des behandelten Saatgutes darf mit mechanischen oder pneumatischen Sägeräten er-

folgen. Die Aussaat des behandelten Saatgutes darf nur dann mit einem pneumatischen Ge-

rät, das mit Unterdruck arbeitet, erfolgen, wenn dieses in der "Liste der abdriftmindernden 

Sägeräte" des Julius Kühn-Instituts aufgeführt ist (einzusehen auf der Homepage des Julius 

Kühn-Instituts <http://www.julius-kuehn.de/geraete.htm>)." 

 

(NT697) 

Durch ein geeignetes Beizverfahren, das insbesondere die Verwendung eines geeigneten 

Haftmittels beinhaltet, ist sicherzustellen, dass das behandelte Saatgut staubfrei und abrieb-

fest ist. 

 

(Ohne Kodierung) 

Die Anwendung des Mittels auf Saatgut darf nur in professionellen Saatgutbehandlungsein-

richtungen vorgenommen werden, die in der Liste „Saatgutbehandlungseinrichtungen mit 

Qualitätssicherungssystemen zur Staubminderung“ des Julius Kühn-Instituts aufgeführt sind 

(einzusehen auf der Homepage des Julius Kühn-Instituts http://www.julius-kuehn.de) oder 

vergleichbaren zertifizierten Anlagen, die den Qualitätsstandard erfüllen. 

 

(NW470) 

Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und 

Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge 

über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. 

 

Kennzeichnungsauflagen und sonstige Auflagen 

(SB001) 

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheits-schä-

den führen. 

 

(SB005) 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. 

http://www.julius-kuehn.de/
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(SB010) 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

 

(SB111) 

Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflan-

zenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung 

des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzaus-rüstung beim 

Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebens-

mittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. 

 

(SB166) 

Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. 

 

(EB001-2) 

SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsge-

räte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über 

Hof- und Straßenabläufe verhindern.) 

 

(NO685) 

Das Mittel wird als schwachschädigend für Regenwurmpopulationen eingestuft. 

 

(NW263) 

Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. 

 

(NH684) 

Auf Packungen mit behandeltem Saatgut ist die im Rahmen der Zulassung festgelegte maxi-

mal zulässige Aussaatstärke pro Hektar anzugeben. Bei einer Kombination mehrerer Saat-

gutbehandlungsmittel ist die niedrigste zulässige Aussaatstärke maßgeblich. 

 

(NN3001) 

Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. 

 

Hinweise 

(NB663) 

Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Bienen 

nicht gefährdet (B3). 
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(ohne Kodierung) 

Ab Mitte 2021 könnten strengere produktspezifische Anforderungen an die Beizqualität 

(„Heubach-a.s.“ von 0,1 mg Wirkstoff im Staub pro Saatgutmenge für 1 ha (100.000 Körner)) 

gestellt werden. 

 

 

Anwendung: 

 

1. Anwendungsgebiet  

 Schadorganismus/Zweckbestimmung: Blattläuse als Virusvektoren 

 Pflanzen/-erzeugnisse/Objekte: Zuckerrübe 

2. Einsatzgebiet: Ackerbau 

3. Angaben zur sachgerechten Anwendung  

 Anwendungsbereich: Freiland 

 Stadium des Schadorganismus:  

 Anwendungszeitpunkt: Vor der Saat 

 Erläuterungen zur Kultur: Saatgut 

 Stadium der Kultur: BBCH 00 

 Maximale Zahl der Behandlungen  

 - in dieser Anwendung: 1 

 - für die Kultur bzw. je Jahr: 1 

 Anwendungstechnik: Pillierung 

 Aufwand: 75 ml/Saatguteinheit 

 - Erläuterungen zum Aufwand: 
maximal 82,5 ml/ha (entspricht maxi-

mal 1,1 Saatgut-Einheiten pro ha) 

4. Wartezeiten: Zuckerrübe 

F: Die Wartezeit ist durch die Anwen-

dungsbedingungen und/oder die Ve-

getationszeit abgedeckt, die zwischen 

Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) 

verbleibt bzw. die Festsetzung einer 

Wartezeit in Tagen ist nicht erforder-

lich. 

 
 

http://www.bvl.bund.de/

